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 Untersuchung von Tierkörpern** 
Kategorie Nettopreis Bruttopreis 

Pferde/Ponys (über 100 kg)  
- Fohlen/Aborte/Totgeburten/Neonaten (bis 100 kg) 

Hunde, Katzen  
Labortiere, Heimtiere 
Rinder und Wildwiederkäuer (über 100 kg) 

- Kälber/Aborte/Totgeburten/Neonaten (bis 100 kg) 
Kleine Wiederkäuer (Schafe, Ziegen), Neuweltkameliden (Lamas, Alpakas) 
Schweine (über 30 kg) 

- Ferkel/Aborte/Totgeburten/Neonaten (bis 30 kg) 

308,70 € 
123,90 € 
123,90 € 

61,95 € 
140,70 € 

71,40 € 
77,70 € 
93,45 € 
46,20 € 

367,35 € 
147,44 € 
147,44 € 

73,72 € 
167,43 € 

84,97 € 
92,46 € 

111,21 € 
54,98 € 

Asservierung bis zur externen Kremierung (zeitlich begrenzt)*** 
Hunde, Katzen 
Heimsäugetiere 

 
126,05 € 

63,03 € 

 
150,00 € 

75,01 € 

Weitergabe von Fotos (nur an Tierärztinnen und Tierärzte; ohne Überlassung der 
Bildrechte; pro Foto) 

13,39 € 15,93 € 

Postalischer Versand einer Befundkopie an einen weiteren Empfänger 7,21 € 8,58 € 

Verpackung und Probenversand an externe Untersuchungseinrichtungen 25,76 € 30,65 € 
* Dies beinhaltet die Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen sowie eine abschließende epikritische 
Beurteilung in Form eines Berichtes. 

** Die angegebenen Preise sind im einfachen Satz. Erhöhter präparatorischer, methodischer oder sonstiger Aufwand (z.B. 
Probenasservierung, Entkalkung, Spezialfärbungen, quantitative Befunderhebung, telefonische Beratung) wird ohne 
weitere Rückfrage stufenlos bis zum dreifachen Satz des Basispreises in Rechnung gestellt. 

*** Die Lagerung von Klein- und Heimtier-Tierkörpern, die zur Kremierung durch einen externen Dienstleister vorgesehen sind, ist 
für einen Zeitraum von maximal 3 Wochen gewährleistet. Die Beauftragung des Tierbestattungsunternehmens obliegt der 
Verantwortung durch den Tierbesitzer / die Tierbesitzerin. Sollte der Tierbesitzer / die Tierbesitzerin bis zu diesem Zeitpunkt kein 
Tierbestattungsunternehmen beauftragt haben, behalten wir uns nach Ablauf der Frist (3 Wochen) eine Entsorgung gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen vor. 

 
Mit der Einsendung von Tieren, Tierkörperteilen und Probenmaterial stimmen Einsender und Besitzer der über den diagnostischen 
Untersuchungsauftrag hinausgehenden anonymisierten Verwendung in Wissenschaft und Lehre zu. Wir weisen Sie darauf hin, 
dass angenommenes Probenmaterial nach geltendem Recht nicht wieder herausgegeben werden kann und gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. 
 
Befundmitteilung per E-Mail, Fax, Post – telefonisch vorab auf Anforderung. 


